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SITZUNGSVORLAGE    
Nr. 132/2022 vom 29.11.2022 Hauptamt  

Sitzung des GR    
am 14.12.2022    
öff. (ö) / nichtöff. (nö) ö    
Vorberatung (V)     
Entscheidung (E) E    

 
TAGESORDNUNGSPUNKT: 
 
Zustimmung zur Satzung der Jagdgenossenschaft Kusterdingen 
 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Der Satzung der Jagdgenossenschaft Kusterdingen vom 18.10.2022 wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis der Vorberatung:  
1. im Ortschaftsrat 2. im TA / VA 

 wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag 
 wie Beschlussvorschlag  wie Beschlussvorschlag 

 mit folgenden Änderungen:  mit folgenden Änderungen: 
 
 
 
 
 

 

   wie Ortschaftsratsbeschluss 
  wie Ortschaftsratsbeschluss 

 mit folgenden Änderungen: 
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Darstellung des Sachverhalts: 
 
Am 29.06.2022 wurde mit Vorlage Nr. 072/2022 der Gemeinderat über das weitere Vorgehen 
zur Jagdverpachtung informiert. 
 
Im Gemeindebote wurde am 30.09.2022 die Einladung zur Jagdgenossenschaft veröffentlicht. 
Die Versammlung der Jagdgenossen selbst ist nicht öffentlich. Am 18.10.2022 hat die 
Versammlung der Jagdgenossenschaft stattgefunden. Hierbei wurde u.a. die in der Anlage 
beigefügte Satzung beschlossen. Sie wurde im Gemeindebote vom 21.10.2022 veröffentlicht 
und wurde zwischenzeitlich auch vom Landratsamt Tübingen bereits genehmigt. 
 
In § 9 der Satzung wurde die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wiederum -allerdings  
befristet bis 31.03.2029- auf den Gemeinderat übertragen. Damit die Jagdverpachtung wie 
bisher weitergeführt werden kann, ist allerdings die formale Zustimmung des Gemeinderats zu 
dieser neuen Satzung erforderlich. 
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Zustimmung erteilt wird und ist gerade dabei, die 
Jagdpachtverträge vorzubereiten. Hierzu werden noch die neuen Daten des Jagdkatasters 
benötigt, die leider noch nicht vorliegen. 
Daher ist vorgesehen, die Jagdpachtverträge in der Sitzung des Gemeinderats am 25.01.2023 
durch den Gemeinderat beschließen zu lassen. 
 
 
 
 
Katzmaier 
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Finanzierung:  
Finanzieller Aufwand der vorgeschlagenen Maßnahme € 
Haushaltsplanansatz € 
Verpflichtungsermächtigung (VE) € 
nachzufinanzieren sind  
- als überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe € 
- als überplanmäßige / außerplanmäßige VE € 
- Deckung durch  

 
 


